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1. Ländliche Entwicklung in Oberbayern 
Verfahren Schöffau, Gemeinde Uffing a.Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen  
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern erlässt nach § 149 Abs.1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
folgende 
Schlussfeststellung: 

1. Das Verfahren Schöffau wird hiermit abgeschlossen. 
2. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche 

mehr zu, die im Verfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Schöffau sind abgeschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft 

erlischt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberbayern Hausanschrift: Infanteriestr. 1, 80797 München; Postfachanschrift: Postfach 400649, 80706 München) 
einzulegen. Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten nicht sachlich entschieden worden, so ist die 
Klage ohne ein Vorverfahren zulässig. Die Erhebung der Klage ist in diesem Fall nur bis zum Ablauf von weiteren drei 
Monaten schriftlich zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof  - Flurbereinigungsgericht – in München (Hausanschrift: 
Ludwigstr. 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München) zulässig. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen drei Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Georg Raum, Präsident 
 
 
2. Mikrozensus 2012 
Auch im Jahr 2012 wird in Bayern, wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, eine 
amtliche Haushaltsbefragung bei einem Prozent der Bevölkerung, durchgeführt. Im Laufe des Jahres 
werden annähernd 60.000 Haushalte in Bayern von besonders geschulten und zuverlässigen 
Interviewerinnen und Interviewern zu Ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage  sowie in diesem Jahr 
auch zur Wohnsituation befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen 
der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. 
 
 
3. Eglfinger Kinderbücherei 
Ab Februar können alle Eglfinger & Tautinger Kinder jeden Mittwoch von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr im 
Pfarrhof in Obereglfing Kinderbücher ausleihen. Es wird auch vorgelesen werden … -  einfach vorbei 
schauen, mit oder ohne Mama und Papa.     Info bei Michaela Schönbach Tel. 08847/698699 
 
 
4. Abbau der 110-kV-Ltg. Schongau – Murnau 
Die E.ON Netz GmbH plant im Zeitraum Februar bis April 2012 den ersatzlosen Abbau der 110-kV-Ltg. 
Schongau - Murnau. Da die Leitung teilweise durch unseren südl. Gemeindebereich verläuft, 
(Kreisverkehr-Kiesgrube-Uffing) bittet die E.ON Netz GmbH um Verständnis, dass unvermeidbare Wege 
und Flurschäden, die im Zusammenhang mit o.g. Arbeiten entstehen, erst nach Abschluss der Arbeiten 
jeweils mit den entsprechenden Grundeigentümern bzw. Nutzungsberechtigten direkt abgegolten 
werden. 
 

 
5. Überprüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in landwirtschaftlichen Betrieben 
In nächster Zeit werden wieder die elektrischen Anlagen von  landwirtschaftlichen Betrieben in Eglfing 
von der Elektroberatung Bayern (EBB) für die Berufsgenossenschaft überprüft.  
 



 
6. Einstellung eines(r) geringfügig Beschäftigten 
Die Gemeinde Eglfing beabsichtigt, eine(n) geringfügig Beschäftigte(n) einzustellen. Die Aufgaben 
umfassen Hausmeister-, Garten-, Spielplatz- und Grundstücksarbeiten an den gemeindlichen 
Gebäuden und Liegenschaften selbständig auszuführen.  
Interessenten bitten wir um eine schriftliche Bewerbung. 

 
 
 
7. Information der Grund- und Mittelschule Huglfing: 
Am Dienstag, 15.02.2012 findet um 19.00 Uhr in der Grund- und Mittelschule Huglfing, Seeleite 33, 
Huglfing, im Klassenzimmer U 18 ein Informationsabend für Interessierte statt, die die Möglichkeit zur 
Teilnahme an der Prüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss 2012 nutzen möchten.  
Schulleitung, G. Seidler u. W. Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klemens Holzmann 
1. Bürgermeister 


